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Index 

82/03 Ärzte, sonstiges Sanitätspersonal 

Text 

§ 44. (1) Personen, die gemäß den §§ 4, 32 oder 35 zur Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt 
sind, haben im Zusammenhang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes jene Berufsbezeichnung zu 
führen, mit der sie in die Ärzteliste eintragen worden sind. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 dürfen Staatsangehörige eines EWR-Vertragsstaates sowie der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, die zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes oder zur 
Erbringung von ärztlichen Dienstleistungen im Bundesgebiet berechtigt sind, die im Heimat- oder 
Herkunftsstaat rechtmäßige Ausbildungsbezeichnung und gegebenenfalls deren Abkürzung in der 
jeweiligen Sprache dieses Staates führen, sofern 

 1. neben dieser der Name und Ort der Ausbildungsstätte oder des Prüfungsausschusses, die bzw. 
der diese Ausbildungsbezeichnung verliehen hat, angeführt ist und 

 2. diese nicht mit einer Bezeichnung verwechselt werden kann, die in Österreich eine zusätzliche 
Ausbildung voraussetzt, die von der betreffenden Person nicht erworben worden ist. 
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